
Reise im
In- oder Ausland

Frühstück im 
Sammelposten

(z.B. „Business-Paket“)

Hotel „inkl. 
Frühstück“

(nur im Ausland)

Frühstück extra 
ausgewiesen

Ohne  Frühstück

Frühstücksgestellung: neinFrühstücksgestellung: ja

Nebenleistungen nicht 
als Reisekosten 
anerkennbar

Erstattung + Sachbezug 

(1,57 €)

Erstattung + 20% Kürzung 

der 24h Tagespauschale 

des Landes

Keine Erstattung

Keine 

Kürzung

Nebenleistungen als 
Reisekosten 
anerkennbar

Kontakt Presse: Kontakt Vertrieb: Kunden-Support:
0761-479 54 76 oder melanie.heinemann@hrworks.de 0800-479 67 57 09001-479 67 57 (2,38 €/min). oder http://forum.hrworks.de

Übersicht zur Behandlung des Frühstücks bei Hotelaufenthalten

Frühstück im 
Sammelposten

(z.B. „Business-Paket“)

Hotel „inkl. 
Frühstück“

(nur im Ausland)

Frühstück extra 
ausgewiesen

Nebenleistungen nicht 
als Reisekosten 
anerkennbar

Nebenleistungen als 
Reisekosten 
anerkennbar

Werden anstelle der 
Sachbezugswerte 4,80 € gekürzt, 
kann der Mitarbeiter die Differenz  
von 3,23 € (4,80 € - 1,57 €) als 
Werbungskosten geltend machen!

Falls die Kosten für das Frühstück 
erstattet werden, ist der vollständige 
Betrag über den Lohn zu versteuern.

www.hrworks.de


